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stande komme, durch Vormerkung im Grundbuch ge-
sichert werden könne (BGH DNotZ  2001, 805 unter 
Ziff . 5 m. w. N.). Darüber hinaus wurde auch für die 
Sicherung des Vermächtnisanspruchs auf den allgemei-
nen Grundsatz zurückgegriff en, dass bedingte Ansprü-
che regelmäßig von Anfang an eine gesicherte Grund-
lage für die Eintragung einer Vormerkung böten. Dies 
gelte auch dann, wenn eine der Bedingungen in einem 
künftigen Verhalten des Verpfl ichteten liege (Potestativ-
bedingung; BGH DNotZ 1997, 69; DNotZ 2001, 805 
unter Ziff . 5). Aus diesen Grundsätzen leitet der BGH 
ab, dass das streitgegenständliche, ver mächtnisweise zu-
gewandte Ankaufsrecht im Grundbuch durch Vormer-
kung gesichert werden könne, auch wenn es von weite-
ren Voraussetzungen in der Person des Beschwerten und 
anderer Beteiligter abhänge. 

Daran anschließend würden wir auch für den unterbrei-
teten Sachverhalt die Sicherbar keit des Vermächtnis-
anspruches durch Vormerkung bereits vor Ausübung 
des Be stimmungsrechts bejahen. Wie dargestellt 
geht es um die Sicherung eines bedingten An spruches, 
der regelmäßig durch Vormerkung gem. §  883 Abs  1 
S.  2  BGB sicherbar ist. Dass die endgültige Berechti-
gung des einzelnen Abkömmlings von einer dahinge-
henden Aus wahlerklärung der überlebenden Ehefrau 
(Verpfl ichteten) nach § 2151 Abs. 2 BGB abhängt, steht 
als Potestativbedingung der Vormerkbarkeit nicht ent-
gegen. Die Regelung in §  2151 Abs.  3  BGB über die 
notfalls eintretende Berechtigung aller Bedachten als 
Gesamtgläubiger verdeutlicht zusätzlich, dass die Wirk-
samkeit der Anspruchsentstehung nicht ins freie Be lieben 
der überlebenden Ehefrau als Verpfl ichteten gestellt ist.

4. Ergebnis
Im Ergebnis kann nach dem Gesagten also der Ver-
mächtnisanspruch der Abkömmlinge bereits nach dem 
Ableben des Ehemannes durch Vormerkung gesichert 
werden, auch wenn die Bestimmungserklärung der 
überlebenden Ehefrau nach §  2151  BGB noch nicht 
abgege ben wurde. Der Testator kann steuern, ob eine 
derartige Vormerkung für alle oder nur für einzelne Be-
dachte eingetragen werden kann, indem er entweder al-
len oder nur einzelnen Bedachten den ausschlaggeben-
den testamentarischen Anspruch auf Sicherung durch 
Be willigung einer Vormerkung mitvermacht. Gesetzli-
chen Vorschrif ten, die dem Testierwillen des Eheman-
nes spezifi sche Grenzen setzen würden, sind für uns 
nicht ersichtlich. 

Nach unserer Einschätzung sind des Weiteren alle Be-
dachten, denen der Anspruch auf Sicherung durch 
Vormerkung zugewandt wurde, im Berechtigungsver-
hältnis der Gesamtgläubigerschaft nach § 428 BGB 
einzutragen. Dies folgt für den Zustand vor Ausübung 

des Bestimmungsrechts aus der Regelung in §  2151 
Abs. 3 BGB, die sich in der Eintragung der Vormerkung 
widerspiegeln muss.
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DSGVO Art. 1, 6 Abs. 1 
Datenschutzrechtliche Beurteilung der Weitergabe 
von Unterlagen des Verkäufers an den Käufer im 
Rahmen eines Grundstückskaufvertrags
Abruf-Nr.: 183895

WEG §§ 24 Abs. 1 u. 3, 25 Abs. 2 
Ausschluss der turnusmäßigen Einberufung der Ver-
sammlung der Wohnungseigentümer; Ausschluss 
der Vertretung in der Versammlung
Abruf-Nr.: 183971

Rechtsprechung
HGB § 49 Abs. 2
Gesetzliche Beschränkung der Vertretungsmacht 
nach § 49 Abs. 2 HGB auch für nicht im Eigentum 
des Prinzipals stehende Grundstücke

Die gesetzliche Beschränkung der Vertretungsmacht 
nach § 49 Abs. 2 HGB besteht unabhängig davon, ob 
der Kaufmann Eigentümer des Grundstücks ist (An-
schluss an OLG Köln, NJW-RR 2020, 530; entgegen 
OLG Hamm, DNotZ 2012, 230).

KG, Beschl. v. 5.7.2021 – 1 W 26/21

Problem und Kontext der Entscheidung
Die Beteiligte – eine Aktiengesellschaft – ist Testa-
mentsvollstreckerin über einen Nachlass, in den ein 
Grundstück fällt. Zwei gemeinsam vertretungsberech-
tigte Prokuristen der AG bewilligten die Eintragung 
einer Aufl assungsvormerkung in das Grundbuch. Auf 
den Eintragungsantrag hin beanstandete das Grund-
buchamt per Zwischenverfügung, die Prokuristen 
könnten die Beteiligte nicht vertreten, da sie laut Han-
delsregister nicht zur Veräußerung oder Belastung von 
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Grundstücken ermächtigt seien. Nachdem der Vorstand 
der AG die Erklärungen genehmigt hatte, war die Vor-
merkung eingetragen worden. Die AG verfolgte ihre Be-
schwerde mit dem Antrag weiter, festzustellen, dass die 
Zwischenverfügung sie in ihren Rechten verletzt habe. 

Die Frage, ob ein Prokurist ohne entsprechende Ermäch-
tigung über Grundstücke verfügen darf, die nicht sei-
nem Prinzipal gehören, ist in Rspr. und Lit. umstritten 
(Reimann, ZEV 2020, 175). Sie hat bereits verschiedene 
Oberlandesgerichte beschäftigt. Das OLG  Köln hatte 
§ 49 Abs. 2 HGB in einem 2019 ergangenen Beschluss 
(Beschl. v. 9.12.2019 – 2 Wx 346/19, NJW-RR 2020, 
530) für anwendbar gehalten und sich damit gegen die 
Auff assung des OLG  Hamm ausgesprochen, das eine 
teleologische Reduktion von § 49 Abs. 2 HGB für an-
gezeigt hielt (Beschl. v. 13. 10. 2011 – I-15 Wx 117/11, 
DNotZ 2012, 230). Das KG schließt sich in dem vor-
liegenden Beschluss der Auff assung des OLG Köln an. 

Entscheidung
Die Bewilligung der Vormerkung ist nach Auff assung 
des KG gem. § 49 Abs. 2 HGB nicht von der Prokura 
erfasst. Eine besondere Befugnis zur Veräußerung und 
Belastung von Grundstücken nach § 49 Abs. 2 HGB sei 
den Prokuristen nicht erteilt worden.

Die gesetzliche Beschränkung der Vertretungsmacht 
nach § 49 Abs. 2 HGB bestehe unabhängig davon, ob 
der Kaufmann Eigentümer des zu belastenden Grund-
stücks sei. Zwar diene die Beschränkung nach heutigem 
Verständnis dem Schutz des Kaufmanns im Hinblick 
auf die besondere wirtschaftliche Bedeutung, die 
Grundstücksgeschäften regelmäßig zukomme. Dieser 
Gesichtspunkt greife aber nicht nur für Grundstücke, 
die im Eigentum des Prinzipals stünden. Veräußere 
etwa der Prokurist eines Komplementärs Grundstücke 
der Kommanditgesellschaft, könne dies erhebliche wirt-
schaftliche Folgen für den Komplementär haben. Auch 
soweit der Kaufmann als rechtsgeschäftlicher Vertreter 
eines Dritten oder – wie hier – als Träger eines privaten 
Amtes im eigenen Namen, aber mit Wirkung für einen 
Dritten handele, komme Grundstücksgeschäften wegen 
des Haftungsrisikos besondere Bedeutung zu. 

Nichts anderes folge auch aus einem Beschluss des BGH 
aus dem Jahr 1991 (DNotZ 1992, 584). In jener Ent-
scheidung hatte der BGH die Frage zu klären, ob zwei 
Prokuristen einer Kommanditistin die Firmenänderung 
der Kommanditgesellschaft – aus dem Blickwinkel der 
Kommanditgesellschaft ein Grundlagengeschäft – an-
melden durften. Der BGH bejahte dies. Es handele 
sich zwar um ein Grundlagengeschäft, aber aus Sicht 
der Prokuristen eben nicht um eines der eigenen Gesell-
schaft. Nach Auff assung des Gerichts spricht die vorge-

nannte BGH-Entscheidung nicht für eine teleologische 
Reduktion: Das Gesetz schließe den Prokuristen von der 
Vertretung bei Grundstücksgeschäften aus, gleichgültig 
ob diese Grundlagengeschäfte seien (oder sein könnten).

Nach Auff assung des KG besteht im Übrigen kein prak-
tisches Bedürfnis für eine teleologische Reduktion. Der 
Kaufmann habe die Möglichkeit, den Prokuristen ge-
mäß § 49 Abs. 2 HGB zur Veräußerung und Belastung 
von Grundstücken zu ermächtigen. Der Kaufmann 
könne eine erteilte Ermächtigung auf fremde Grundstü-
cke beschränken oder auf das Handeln als Testaments-
vollstrecker erstrecken. Es stehe dem Kaufmann ferner 
frei, dem Prokuristen gesonderte (Einzelfall-)Vollmacht 
zu erteilen.

WEG §§ 8 Abs. 2, 7 Abs. 4
Körperliche Verbindung der Bewilligung mit Auf-
teilungsplan und Abgeschlossenheitsbescheinigung

Die zum grundbuchrechtlichen Vollzug einer Tei-
lungserklärung nach §§ 8, 7 Abs. 4 S. 1 WEG bei-
zufügenden Anlagen – Aufteilungsplan und Abge-
schlossenheitsbescheinigung – müssen auch dann 
nicht mit der Bewilligung körperlich verbunden 
werden, wenn nur die Unterschrift unter der Be-
willigung beglaubigt worden ist (Fortführung von 
Senat, Beschluss vom 2. Juli 2015 – 1 W 558/14 –, 
NZM 2016, 525). 

KG, Beschl. v. 17.6.2021 – 1 W 275/21

Problem
Die Eigentümerin bewilligte mit notariell beglaubigter 
Erklärung die Aufteilung eines Grundstücks in Woh-
nungs- und Teileigentum. Hierbei wurde auf die ord-
nungsgemäß erteilte Abgeschlossenheitsbescheinigung 
nebst Aufteilungsplänen des zuständigen Bezirksamts 
Bezug genommen, ohne diese mit der Bewilligungs-
urkunde zu verbinden.

Auf den Eintragungsantrags des Urkundsnotars hin 
erging eine Zwischenverfügung des Grundbuchamts, 
in dem es beanstandete, die Urkunde könne mangels 
notarieller Beurkundung keine Verwendung fi nden. In 
der gewählten Form der Beglaubigung könne auf ande-
re Urkunden und die Abgeschlossenheitsbescheinigung 
nur Bezug genommen werden, wenn diese urkundlich 
mit der unterschriftsbeglaubigten Erklärung verbunden 
seien. Daher sei die Erklärung in beurkundeter Form 
(und unter Befolgung der §§ 9 Abs. 1 S. 2, 44 BeurkG) 
nachzureichen. Hiergegen richtet sich die zulässige und 


